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145 15.) Alle dieſe Verunehrungen önnten aber dem göttlichen
Heiland rſpart bleiben, wenn von Seite mancher Prieſter die dies
bezüglichen kirchlichen Vorſchriften mehr befolgt würden, insbeſondere
aber die Vorſchrift des eiligen Karl Borromäus auf dem Konzil
von Mailand: „Ut OCtavo duOque die renovetur Eucharistia. 61
quidem hostiis IIOII ante viginti dies àa d SUuMINU III Confeetis“.

(Ehekonſens?) Lueillus tritt mit Agnes zum Trau⸗
altar. Der vom Alter niedergebeugte Pfarrer überſchlägt bei der
Trauung QAus Zerſtreuung gerade jene elle, bei der das H„VSd  40 9E·
ſprochen werden ſoll

Nach einiger Zeit ſagt bei Gelegenheit eines Familienzwiſtes
Luetllus 3 gne „Packe dich fort, 0  er du gekommen biſt; denn
du biſt nicht mein Weib.“ Agnes iſt ſprachlos, ſie weiß nicht,
was ſie ſich denken ſoll Der Mann macht ſie auf das einſt
Vorgefallene aufmerkſam. Die Ehezeugen eben noch Auch ſie können
ſich der Tatſache noch erinnern; * ſei ihnen damals zwar aufge—
fallen, aber ſie hielten das mehr für eine Ormfache und ſchwiegen
darum, ſchon Aum niemand zu ränken. Die Sache wird höherenorts
anhängig gemacht.

Sowohl von kirchlicher, als von ſtaatlicher Seite wurde die
Ehe als gültig anerkannt. Die Begründung des hochwürdigen Tdi
nariates autete Die Brautleute traten Offenbar zu dem Zwecke
Altar, —um eine Ehe einzugehen. In dieſer Abſicht reichten ſie ſich
die Hände. Sie ließen In dieſer Abſicht ſich die Ringe ſegnen Uun

reichten ſie zum Zeichen des Bundes einander. Sie unterſchrieben
den Ehekontrakt. dies vollzog ſich vor dem Pfarrer und zwei Zeugen

Niemand iſt gebunden, dieſe Entſcheidung für richtig 3
erachten. Tatſache iſt, daß in einigen orientaliſchen Riten die raut
leute ni prechen, vboraus der Eheabſchluß ganz klar erſichtlich
wäre, ſo daß die dabei vorkommenden, oft ſehr feierlichen Zeremonien,
das Reichen der Hände uſw eigentlich den eabſchluß äußerlich
anzeigen.

Rom entſcheidet Iim Zweifel ber Gültigkeit einer chon E
ſchloſſenen Ehe nicht abſolut, wenn die Sache nicht ſonnenklar iſt,
ält aber 27 die Ehe ſolange als möglich aufrecht; denn

Ctus ite factus praesumitur“.
Im vorliegenden Falle die Antwort In Rom wohl 9e·

lautet „Non COhStare de nullitate“; demzufolge müßten die Ehe
leute ſich entweder Iin die gegenwärtige Ehe ügen, oder ſie önnten
wenigſtens, alls die rſtere ſchon konſummiert iſt, keine Ae ein⸗
gehen und ſich gänzlich der Ehe enthalten; AIII Obstat impe-
dimentum ligaminis probabiliter existens; CU  — AntO periculo
nullitatis kann eine (andere Ehe nicht eingegangen werden.
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